
Liefer- und Leistungsbedingungen
für Glasfaseranschlüsse der Stadtwerke Nortorf Breitband GmbH

1. Gegenstand des Vertrages 
1.1 Die Stadtwerke Nortorf Breitband GmbH (nachfolgend 
„Netzbetreiber“ genannt) verpflichtet sich, zu den im
AuftragsformulargenanntenPreisenundBedingungenund
zudiesenLiefer-undLeistungsbedingungeneinenNetzan-
schluss fürGlasfaseranschlüsseander imAuftragsformu-
largenanntenAnschlussstelleherzustellenunddiesenan
das lichtwellenleiterbasierteTelekommunikationsnetzdes
Netzbetreibersanzuschließen.
1.2 Voraussetzungen für die Herstellung des Netzan-
schlusses innerhalb und außerhalb des Aktionszeitraums
für Glasfaseranschlüsse sind
• der Abschluss eines Grundstücksnutzungsvertrages

für lichtwellenleiterbasierte Telekommunikations-
netzezwischendemNetzbetreiberunddemGrund-
stückseigentümerund

• dieGegebenheitenderAnschlussstelleimAusbauge-
biet des Netzbetreibers.

1.2.1 Voraussetzungen für die Herstellung eines kosten-
freienNetzanschlussesinnerhalbdesAktionszeitraumsfür
GlasfaseranschlüsseistderAbschlusseinesVertragesüber
dieNutzungvonMehrwertdienstenzwischendemKunden
unddemNetzbetreibermiteinerLaufzeitvonmindestens
einemJahrabdemAnschlussdesNetzanschlussesandas
lichtwellenleiterbasierte Telekommunikationsnetz des
Netzbetreibers. 
1.2.2 Voraussetzungen für die Herstellung des Netzan-
schlusses außerhalb des Aktionszeitraums für Glasfa-
seranschlüsse ist die Beauftragung der angebotenen
Leistungen gemäß Ziffer 4 des Auftragsformulars für die
ErstellungdesGlasfaseranschlusses.

2. Vertragsumfang 
2.1 Der Netzanschluss umfasst die Herstellung einer An-
schlussleitung,dievonderGrundstücksgrenzezumanzu-
schließenden Gebäude führt, sowie die Hauseinführung
und endetmit dem optischenNetzabschlussgerät (Haus-
übergabepunkt oder Abschlusspunkt Linientechnik), wel-
chergleichzeitigdieSchnittstellezurVerkabelunginnerhalb
des anzuschließenden Gebäudes (Gebäudeverkabelung)
bildet. Die Gebäudeverkabelung vom optischen Netzab-
schlussgerätbiszurWohnungbzw.zueinervorhandenen
HausinstallationistnichtBestandteildiesesVertrages.Der
Netzbetreiber stellt dem Kunden am Netzabschlussgerät
dieSchnittstellen1xF-Type->CATVund1xRJ45->Ether-
net/LANzurVerfügung.
2.2 Der Netzbetreiber führt die Bau- und Installations-
maßnahmennachdemjeweilszumZeitpunktderBauaus-
führunggeltendenStandderTechnikunddentechnischen
VorgabendesNetzbetreibersaus.
2.3DerNetzbetreiberwird zur Erkundungder erforderli-
chen Bau- und Installationsmaßnahmen vor Baubeginn
eineBegehungderAnschlussstellevornehmen.Wesentli-
che Bau- und Installationsmaßnahmen wird der Netzbe-
treibermitdemKundenunddemGrundstückseigentümer
abstimmen.
2.4 Der Netzbetreiber wird die Anschlussleitung je nach
technischen Gegebenheiten und Wirtschaftlichkeit der
Maßnahmen in offener oder grabenloser/unterirdischer
Bauweiseverlegen.DieWünschedesKundensind,soweit
technisch und wirtschaftlich vertretbar und soweit der
Grundstückseigentümer dem zustimmt, zu berücksichti-
gen. 
2.5 Bauweisen, die von einer Standardverlegung oder
-montageabweichen, sindaufWunschdesKundenmög-
lich, soweit der Zeitrahmen im Zuge der Erschließungs-
maßnahme und die technischen Gegebenheiten dies
zulassen und soweit der Grundstückeigentümer dem zu-
stimmt.Dieggf.dadurchentstehendenMehrkosten trägt
derKunde.
2.6 Der Kunde verpflichtet sich, einen 230-V-Stroman-
schlussineinerEntfernungvonbiszu1,5mzumoptischen
NetzabschlussgerätzurVerfügungzustellen.DieKostenfür
die fachgerechte Herstellung des Stromanschlusses und
denEnergiebezugderangeschlossenenAnlagen,insbeson-
dere des Netzabschlussgerätes, trägt der Kunde, ebenso
dieKostenfüreineetwaigeGebäudeverkabelungaufGlas-
faserbasis.SolleineGebäudeverkabelungaufGlasfaserba-
sishergestelltwerden, stelltderKundesicher,dassdiese
biszumZeitpunktderHerstellungdesNetzanschlussesfer-
tiggestelltist;etwaigeMehrkostendesNetzbetreibers,die
aufgrundeinerspäterenFertigstellungderGebäudeverka-

belungentstehen,trägtderKunde.
2.7DerNetzbetreiber ist berechtigt, die Bau- und Instal-
lationsmaßnahmen und die Begehung der Anschlussstel-
le durch von ihmbeauftragteDritte ausführen zu lassen.
2.8DieNutzung vonMehrwertdiensten ist nicht im Leis-
tungsumfangdiesesVertragesenthalten,ebensonichtdie
Überlassungvon fürdieNutzungerforderlichenweiteren
Geräten, insbesondere eines Routers (z.B. Fritz!Box). Die
NutzungvonMehrwertdienstenergibtsichauseinemge-
sondertabzuschließendenFlinkNet-Vertrag.
2.9 Bei individuellen Angeboten gemäß Ziffer 4wird das
individuelle Angebot Bestandteil des Netzanschluss-Auf-
trages für Glasfaseranschlüsse. 

3. Zustandekommen des Vertrages 
DieserVertragkommtdurchAuftragsbestätigungdesNetz-
betreiberszustande.

4. Preise 
4.1DerKundeakzeptiertdie fürdieHerstellungdesNet-
zanschlusses und dessenAnschluss an das lichtwellenlei-
terbasierte Telekommunikationsnetz des Netzbetreibers
unter Ziffer 4 des Auftragsformulars genannten Konditi-
onen. 
4.2KündigtderKunde,derwährenddesAktionszeitraums
denGlasfaseranschluss kostenfrei bestellt hat, den unter
Ziffer1.2.1geschlossenenunderforderlichenVertragmit
derStadtwerkeNortorfBreitbandGmbHüberdieNutzung
vonMehrwertdienstenvordemAblaufvoneinemJahrseit
demAnschlussdesNetzanschlussesandas lichtwellenlei-
lerbasierte Telekommunikationsnetz des Netzbetreibers,
verpflichtetsichderKunde,demNetzbetreiberdiefürdie
Herstellung des Netzanschlusses und dessen Anschluss
anfallenden Kosten desNetzbetreibers i. H. v. 990,- € zu
erstatten. Dies gilt auch,wenn der Kunde die Kündigung
des Vertrages über die Nutzung von Mehrwertdiensten
durch den Telekommunikationsanbieter vor dem Ablauf
von einem Jahr seit dem Anschluss des Netzanschlusses
zu vertreten hat, insbesondere aufgrund von Zahlungs-
verzug.KündigtderKundewegenUmzug,kannderNach-
mieteroderneueEigentümerinnerhalbvondreiMonaten
in den Vertrag über die Nutzung vonMehrwertdiensten
zwischendemKundenunddemNetzbetreiber eintreten,
damitkeineKostenerstattungfälligwird.Etwaigesonstige
dem Netzbetreiber zustehende Ansprüche, insbesondere
Schadensersatzansprüche,bleibenunberührt.
4.3OhneAbschlusseinesVertragesüberdieNutzungvon
Mehrwertdiensten zwischen demKunden und der Stadt-
werke Nortorf Breitband GmbHmuss der Kunde für die
Herstellung des Netzanschlusses die anfallenden Kosten
i.H.v.990,-€tragen.

5. Rücktritt vom Vertrag
5.1 Der Netzbetreiber ist berechtigt, von diesem Vertrag
zurückzutreten,wenndieinZiffer1.2und1.2.1bzw.1.2.2
genanntenVoraussetzungenfürdieHerstellungdesNetz-
anschlussesfürGlasfaseranschlüssenichtodernichtmehr
gegeben sind. 
5.2ImFalledesRücktrittsdesNetzbetreibersvondiesem
VertragnachBeginnderBaumaßnahmenanderAnschluss-
stelleistderKundeaufVerlangendesNetzbetreibersver-
pflichtet,bereitserbrachteLeistungendesNetzbetreibers
zu vergüten, wenn der Kunde keinen Vertrag über die
Nutzung von Mehrwertdiensten mit dem Netzbetreiber
abschließt,denbereitsabgeschlossenenVertragüberdie
NutzungvonMehrwertdienstennachBeginnderBaumaß-
nahmenkündigtoderdessenKündigungdurchdenNetz-
betreiber zu vertreten hat, insbesondere aufgrund von
Zahlungsverzug.DiesgiltentsprechendbeiNichtabschluss
oder Beendigung des Grundstücksnutzungsvertrages. Be-
reitserbrachteLeistungendesNetzbetreiberssindaufBa-
sisderfürdieHerstellungdesNetzanschlussesunddessen
AnschlussanfallendenKosteni.H.v.990,-€zuberechnen.
Bei individuellenAngebotengem.Ziffer4sinddiebereits
erbrachtenLeistungenaufBasisdesAngeboteszuberech-
nen.EtwaigesonstigedemNetzbetreiberzustehendeAn-
sprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche, bleiben
unberührt.
5.3SolltenderKunde,derGrundstückseigentümerundder
Netzbetreiber vor Baubeginn, insbesondere im Rahmen
derBegehungderAnschlussstelle,keineEinigkeitüberdie
vorzunehmendenBau- und Installationsmaßnahmen, ins-

besonderedieBauweise,erzielen,sinddieVertragspartei-
enberechtigt,vondiesemVertragzurückzutreten.

6. Haftung 
DerNetzbetreiberhaftetnurfürSchädenausderschuld-
haften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit,
für Schäden aus vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Pflichtverletzung und soweit zwingende gesetzliche Haf-
tungsregelungen (z.B. Produkthaftungsgesetz) beste-
hen. Der Netzbetreiber haftet auch für Schäden aus der
schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
bei leichterFahrlässigkeit jedochbeschränktaufdenvor-
hersehbaren,vertragstypischenSchaden.WesentlicheVer-
tragspflichtensindsolcheVerpflichtungen,dievertragswe-
sentlicheRechtspositionendesKundenschützen,die ihm
dieser Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu
gewährenhat,fernersolcheVertragspflichten,derenErfül-
lungdieordnungsgemäßeDurchführungdiesesVertrages
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Kunderegelmäßigvertrautundvertrauendarf.ImÜbrigen
isteineHaftungdesNetzbetreibersausgeschlossen.

7. Eigentumsverhältnisse und Deinstallation
7.1 Die vom Netzbetreiber nach diesem Vertrag er richteten 
Anlagen, insbesonderedieAnschlussleitung,dieHausein-
führung und das optische Netzabschlussgerät, stehen im
EigentumdesNetzbetreibersund sind lediglich zueinem
vorübergehendenZwecki.S.d.§95BGBinstalliert.
7.2DerNetzbetreiberistberechtigt,dienachdiesemVer-
tragerrichtetenAnlagen,insbesonderedasoptischeNetz-
abschlussgerät,beiBeendigungdesVertragesdesKunden
mit demNetzbetreiber über dieNutzung vonMehrwert-
dienstenzudeinstallieren;diesgiltnicht,wennderKunde
innerhalbvoneinemMonatnachBeendigungdesVertra-
gesüberdieNutzungvonMehrwertdienstenerneuteinen
solchenVertragmitdemNetzbetreiberabschließt.Beauf-
tragt der KundedenNetzbetreibermit derWiederinstal-
lationdesoptischenNetzabschlussgeräts, kannderNetz-
betreiber eine Pauschale für die Wiederinbetriebnahme
verlangen. 

8. Sonstige Bestimmungen 
8.1.DerNetzbetreiberkannsichzurErfüllungseinerver-
traglichen Pflichten und Ausübung seiner vertraglichen
RechtejederzeitDritterbedienen.
8.2.DieRechteundPflichtenausdiesemVertragkönnen
mitZustimmungdesjeweilsanderenVertragspartnersauf
einen Dritten übertragen werden. Die Zustimmung darf
nichtverweigertwerden,wennderDrittedieGewährda-
fürbietet,dieVerpflichtungenausdemVertragerfüllenzu
können.
8.3. Nebenabreden zu diesem Vertrag wurden nicht ge-
troffen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages
einschließlichdieserKlauselbedürfenzuIhrerWirksamkeit
derSchriftform.
8.4. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder
teilweiseunwirksam seinoderwerden,wirddadurchdie
GültigkeitderübrigenBestimmungennichtberührt.Viel-
mehr verpflichten sich die Vertragsparteien, die unwirk-
same Bestimmung durch eine andere, der unwirksamen
Bestimmung im wirtschaftlichen Ergebnis am Nächsten
kommendeBestimmungzuersetzen.Gleichesgilt imFall
einerRegelungslücke.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
TelekommunikationfürPrivatkunden

§ 1 Geltungsbereich
1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbestimmungen
Telekommunikationgeltenfüralle imZusammenhangmitTe-
lekommunikationvonderStadtwerkeNortorfBreitbandGmbH,
Poststraße 21, 24589 Nortorf (nachfolgend „Stadtwerke“ ge-
nannt)gegenübereinemVerbraucher imSinnedes§13BGB
(nachfolgend „Kunde“ genannt) erbrachten Dienstleistungen
undergänzendenjeweiligenVertragunddiePreisliste.
2)Soweitdie jeweiligenZusatzbedingungenabweichendeRe-
gelungen gegenüber diesen Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen(AGB)enthalten,geltendiejeweiligenZusatzbedingungen
vorrangig. 
3)DieStadtwerkebehaltensichvor,dieseAGBnachMaßgabe
von§12zuändernoderzuergänzen.

§ 2 Vertragsschluss
1)AlleAngebotederStadtwerke,sowiediehierzugehörenden
UnterlagensindunverbindlichundbiszumverbindlichenVer-
tragsangebot freibleibend. 
2)DerKundeerteiltdenStadtwerkenschriftlich,fernmündlich
oderelektronischeinenAuftrag,dereinAngebotzumAbschluss
einesVertragesdarstellt.DerKundeistzweiWochenandieses
Angebotgebunden.DerVertragkommtdurchdie schriftliche
AnnahmedesAuftragsdurchdieStadtwerkeoderdieFreischal-
tungdesTeilnehmeranschlusseszustande.
3)WirdderVertraggemäß§312bBGBunterEinsatzvonFern-
kommunikationsmitteln (insbesondere durch Fax-, E-Mail-,
Online-oderPostübermittlung)geschlossen,giltergänzendfol-
gendes: 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 
SiehabendasRecht,binnenvierzehnTagenohneAngabevon
GründenIhrenVertragzuwiderrufen.DieWiderrufsfristbeträgt
vierzehnTageabdemTagdesVertragsabschlusses.UmIhrWi-
derrufsrecht auszuüben,müssen Sie uns, Stadtwerke Nortorf
BreitbandGmbH, Poststraße 21, 24589Nortorf,mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. einmit der Post versandter Brief,
Telefax:043929130-290oderE-Mail:flinknet@stadtwerke-nor-
torf.de) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren.ZurWahrungderWiderrufsfristreichtesaus,dass
SiedieMitteilungüberdieAusübungdesWiderrufsrechtsvor
AblaufderWiderrufsfristabsenden.
Folgen des Widerrufs 
WennSiediesenVertragwiderrufen,habenwirIhnenalleZah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten(mitAusnahmederzusätzlichenKosten,diesichda-
rausergeben,dassSieeineandereArtderLieferungalsdievon
unsangebotene,günstigsteStandardlieferunggewählthaben),
unverzüglichundspätestensbinnenvierzehnTagenabdemTag
zurückzuzahlen,andemdieMitteilungüberIhrenWiderrufdie-
sesVertragsbeiunseingegangenist.FürdieseRückzahlungver-
wendenwirdasselbeZahlungsmittel,dasSiebeiderursprüng-
lichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden IhnenwegendieserRückzahlungEntgelteberechnet.
HabenSieverlangt,dassdieDienstleistungenwährendderWi-
derrufsfristbeginnensoll,sohabenSieunseinenangemessenen
Betragzuzahlen,derdemAnteilderbiszudemZeitpunkt,zu
demSieunsvonderAusübungdesWiderrufsrechtshinsichtlich
diesesVertragsunterrichten,bereitserbrachtenDienstleistun-
genimVergleichzumGesamtumfangderimVertragvorgesehe-
nenDienstleistungenentspricht.

§ 3 Termine und Fristen
1)VondenStadtwerkenausdrücklichschriftlichbestätigteTer-
mineundFristenfürdenBeginnderAusführungderjeweiligen
Dienstesindnurverbindlich,wennderKunderechtzeitigallein
seinemEinflussbereich liegendenVoraussetzungengeschaffen
hat. 
2) Bei einem von den Stadtwerken nicht zu vertretenden,
unvorhersehbaren, unvermeidbaren und außerhalb des Ein-
flussbereichsderStadtwerkeliegendenEreignissesverschieben
sichdiebestätigtenTermineundFristenumdenZeitraumdes
Leistungshindernisses,soweitdiesfürdenKundenzumutbarist.
3)SollteeinVertragüberdieErbringungverschiedenerDienste
geschlossensein,wobeidieErbringungeinzelnerDiensteauf-
grundvonKündigungsfristeneventuellerAltverträgedesKun-
denerstzueinemspäterenZeitpunktmöglich ist,könnendie
StadtwerkediefreivonAltverträgenzuerbringendenDienstezu
einemfrüherenZeitpunktbeginnen.

4)DieinderjeweiligenLeistungsbeschreibungvereinbarteVer-
tragslaufzeitbeginntmitderBereitstellungdeserstenDienstes.
SolltedieBereitstellungdesDienstesfürdenKundennichtoffen-
sichtlichsein,werdendieStadtwerkedenKundenunverzüglich
überdieBereitstellungdesDienstesinformieren.

§ 4 Zahlungsbedingungen, Rechnung
1)DieEntgeltefürdiejeweiligenDiensteergebensichausden
beiVertragsschlussgültigenPreislisten.
2) Die Rechnungsstellung erfolgt grundsätzlich monatlich, je-
weils für den Vormonat. 
3)DieEntgeltewerdenmitZugangderRechnungfällig.Sofern
die Stadtwerke Dienste ohne Internet oder als Kombination
anbieten,kannderRechnungsversandperPosterfolgen.Dem
Kunden,dereinenDienstmitInternetinAnspruchnimmt,wird
diemonatlicheRechnungonlinealsAbrufimpasswortgeschütz-
ten Kundenportal im Rahmen des elektronischen Kundenser-
viceszugestellt.DieRechnunggiltdemKundenalszugegangen,
wennsieindemKundenportalzumAbrufzurVerfügungsteht.
SolltederKundeanstellederOnlinerechnungeineRechnungin
Papierformwünschen,erhebendieStadtwerkehierfüreinmo-
natlichesEntgeltgemäßderzumZeitpunktdesVertragsschlus-
sesgültigenPreisliste.
4) Die Nutzung des elektronischen Kundenportals auf der
PlattformderStadtwerkeerfolgt imRahmender technischen
und betrieblichen Möglichkeiten der Stadtwerke. Der Kunde
erhältvondenStadtwerkenDatenzurOnlinelegitimation,mit
denender KundeeinBenutzerkontodurchdie Eingabe einer
persönlichen Nutzerkennung und eines Passwortes sowie ei-
nerE-Mail-Adresse,überdiederKundeerreichbarist,erstellen
muss.DerKundehatdieNutzerkennungundPasswortgeheim
zuhaltenundaneinemsicherenOrtaufzubewahren,inregel-
mäßigen Abständen zu ändern sowie die Daten unverzüglich
zuändernbzw.vondenStadtwerkenändernzulassen,soweit
derKundevermutet,dassunberechtigteDrittedavonKenntnis
erlangthaben.DerKunde ist verpflichtet, seinBenutzerkonto
mindestenseinmalmonatlicheinzusehenunddieRechnungen
abzurufen.DieRechnungenwerdenvondenStadtwerkenzwölf
MonatezumAbrufbereitgehalten.
5) Der Kunde kann Einwendungen gegen eine Rechnung in-
nerhalbvonachtWochennachderenZugangdurchschriftliche
Anzeige vornehmen. 
6) Die Stadtwerke stellen dem Kunden auf Wunsch einen
EinzelverbindungsnachweiszurVerfügung.DerKundemusssich
dazu nach Maßgabe der datenschutzrechtlichen Regelungen
desTelekommunikationsgesetzes („TKG“)mitderSpeicherung
seinerVerbindungsdateneinverstandenerklären.DieZustellung
desEinzelverbindungsnachweiseserfolgtaufgleicheWeisewie
diemonatlicheRechnung.DerKundeistverpflichtet,dieinsei-
nemHaushaltlebendenPersonenüberdieErstellungdesEinzel-
verbindungsnachweisesaufzuklären.
7) Der Einzug von Rechnungsbeträgen im SEPA-Lastschrift-
mandat ist als Standard vorgesehen. Die Stadtwerke werden den 
RechnungsbetragfrühestensfünfWerktagenachRechnungsda-
tumvondemKontodesKundenabbuchen.DerKundehatfür
eine ausreichende Deckung auf dem von ihm angegebenen
KontoSorgezutragen.
8)SolltendurchdenKundenüberdieDienstederStadtwerke
kostenpflichtige Dienste Dritter in Anspruch genommenwer-
den, die Stadtwerke die entsprechende Vergütung geltend
machen,soweitVereinbarungenzurAbrechnungdieserDienste
zwischendemDrittenunddenStadtwerkengeschlossensind.
9) Die Stadtwerke sind von dem Nachweis erbrachter 
VerbindungsleistungensowievonderAuskunftüberEinzelver-
bindungenbefreit,soweitVerkehrsdatenaufWunschdesKun-
dennichtgespeichertwerden,wennderKundeEinwendungen
gegendieRechnungnicht odernicht rechtzeitigerhobenhat
oderwenndieDatentrotzdeutlicherkennbarenHinweisesauf
dieBefreiungaufWunschdesKundengelöschtwurden.
10)DieStadtwerkesindberechtigt,zumAusgleicheinerErhö-
hung der Gesamtkosten von den Stadtwerken, die von dem
KundenzuzahlendenEntgeltezuerhöhen.DiePreisanpassung
ist nur zulässig, wenn sie auf Änderungen beruht, die nach
VertragsschlusseingetretensindundnichtvondenStadtwer-
kenveranlasstwurden.DiesistzumBeispielbeiTariflohnerhö-
hungenoderPreiserhöhungenvonVorlieferantenderFall.Die
Stadtwerke werden den Kunden mindestens sechs Wochen
vorInkrafttretenderPreisanpassunginformieren.DemKunden
stehteinSonderkündigungsrecht zu.KündigtderKundenicht
innerhalbvonsechsWochennachZugangderPreisanpassungs-
nachrichtschriftlichoderperE-Mail,geltendieÄnderungenals
genehmigtundwerdenzudemZeitpunktdesInkrafttretensVer-

tragsbestandteil.DieStadtwerkewerdendenKundenaufdiese
Folge in der Preisanpassungsnachricht gesondert hinweisen.
EinePreisanpassungzuGunstendesKundenimRahmeneiner
Kostensenkungerfolgt,wennsichdieGesamtkostennachVer-
tragsschlussvondenStadtwerkenermäßigen.
11)MöglicheRückzahlungsansprüchedesKundenwerdendem
RechnungskontodesKundengutgeschriebenundmitdernächs-
tenfälligenForderungvondenStadtwerkenverrechnet,soweit
derKundekeineanderweitigeWeisungerteilt.
12)Gegen Forderungen von den Stadtwerken kann der Kun-
de nur mit rechtswirksam festgestellten oder unbestrittenen
Forderungenaufrechnen.

§ 5 Zahlungsverzug 
1)ZahltderKundeausGründen,dieerzuvertretenhat,den
Rechnungsbetrag nicht bei Fälligkeit bzw. ist der Rechnungs-
betragnichteinziehbar,gerätderKundeinVerzug.
2) ImFalledesVerzugesdesKundensinddieStadtwerkebe-
rechtigt,VerzugszinseninderjeweilsgesetzlichenHöhezuver-
langen.DieGeltendmachungeinesweiterenVerzugsschadens
bleibt vorbehalten. 
3) Ergeben sich Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Kunden,
könnendieStadtwerkeeineentsprechendeSicherheitsleistung
in doppelter Höhe der voraussichtlichen oder in der letzten
planmäßigen Rechnung enthaltenen monatlichen Vergütung
verlangen. 
4)DieStadtwerkesindberechtigt,sichauseinervomKunden
geleistetenSicherheitzubefriedigen,wennderKundemiteiner
ZahlunginVerzugist.NehmendieStadtwerkedieSicherheitin
Anspruch,istderKundeverpflichtet,dieSicherheitunverzüglich
aufdieursprünglicheHöheaufzufüllen,wennderVertragfort-
gesetzt wird. 
5)DieStadtwerkehabendieSicherheitsleistungunverzüglichzu-
rückzugewähren,soweitdieVoraussetzungenihrerErbringung
nichtnurvorübergehendweggefallensind.

§ 6 Technische Voraussetzung
1)VoraussetzungfürdieNutzungderDienstederStadtwerkeist
einfunktionsfähiger,Glasfaser-Hausanschluss,fürdendieStadt-
werkedieBerechtigungzurNutzunghaben.Bereitsbestehende
Hausanschlüsse anderer Telekommunikationsanbieter können
nicht genutztwerden. SofernderKunde ineinemnochnicht
erschlossenen Gebiet einen Glasfaser-Hausanschluss begehrt,
hat der Kunde die durch die Erstellung des Hausanschlusses
anfallenden Kosten zu tragen. Die Stadtwerke werden dem
Kunden insoweit vorab einenKostenvoranschlag unterbreiten
oder vermitteln. Die Stadtwerke sind ferner berechtigt, von
HausanschlussnehmerndieErstattungder fürdiewirtschaftli-
cheBetriebsführungnotwendigenKostenfürUnterhaltung,Ver-
änderung,ErneuerungundAbtrennungdesHausanschlusseszu
verlangen.DieHöhederKostenwirdindividuellermittelt.Hier-
überwirdderKundevorVertragsschlussgesondertinformiert.
2)DerHausanschlussbildetdenAbschlussdesGlasfasernetzes
imObjektdesKunden.ArtundLagedesHausanschlussesso-
wiedessenÄnderungwerdennachAnhörungdesAnschluss-
nehmers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen
entwedervondenStadtwerkenoderdurchderenBeauftragte
bestimmt.DieHausanschlüssemüssenzugänglichundvorBe-
schädigungen geschützt sein. Der Hausanschlussnehmer hat
die baulichenVoraussetzungen für die sichere Errichtung des
Hausanschlusses zu schaffen. Der Hausanschlussnehmer darf
keine Einwirkungen auf den Hausanschluss vornehmen oder
vornehmen lassen. Jede Beschädigung des Hausanschlusses,
insbesonderedasFehlenvonPlomben,istdenStadtwerkenun-
verzüglichmitzuteilen.
3)DasoptischeNetzabschlussgerät,imFolgendenONT(Optical
Network Terminator) genannt, stellt die technischen Schnitt-
stellenzurAnbindungderHausinstallation/Inhausverkabelung
(„Kundenanlage“) an das Glasfasernetz bereit. Das ONTwird
aus Sicherheitsgründen ausschließlich im Einflussbereich des
Kundeninstalliert.EineInstallationmehrererONTsineinemge-
meinschaftlichgenutztenRaumistnichtvorgesehen.DerKunde
stelltfürdieDauerderVersorgungunentgeltlichdenStrom-und
PlatzbedarffürdasONTzurVerfügung.
4)DerKundehatdenStadtwerkenundderenBeauftragtenden
ZutrittzuseinemHausanschlussinseinenRäumlichkeitenbzw.
auf seinemGrundstück zu seinenRäumen jederzeitwährend
der üblichen Geschäftszeiten nach vorheriger Anmeldung zu
gestatten,soweitdiesfürdiePrüfungdertechnischenEinrich-
tungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten,



insbesonderezurErmittlungtariflicherBemessungsgrundlagen
oder der den Stadtwerken zustehenden Benutzungsentgelte
erfor derlich ist. 
5)FürdieordnungsgemäßeErrichtung,Erweiterung,Änderung
undUnterhaltungderKundenanlageabdemHausanschlussbis
zurAnschlussdoseistderHausanschlussnehmerverantwortlich.
HatderHausanschlussnehmerdieKundenanlageeinemDritten
vermietet oder zur Benutzungüberlassen, so ist erweiterhin
vollständignebendemDrittenverantwortlich.Umdiestörungs-
freieFunktion zugewährleisten,darfnur Installationsmaterial
nachden technischenRichtlinien (TechnischeAnschlussbedin-
gungen - TAB) von den Stadtwerken verwendetwerden. Die
AusführungderentsprechendenArbeitenmussebenfallsdiese
Richtlinien erfüllen. Die Endgerätemüssen amtlich anerkannt
sein (z.B.VDE-Zeichen,GS-Zeichen).Die Stadtwerke sind  be-
rechtigt,abernichtverpflichtet,dieAusführungderArbeitenzu
überwachenundabschließendzuprüfen.EskönnenTeilevon
KundenanlagendurchdieStadtwerkeunterPlombenverschluss
genommenwerden, umManipulationen auszuschließen. Die
dafürerforderlicheAusstattungderAnlageistnachdenAnga-
benvondenStadtwerkenvomKundenzuveranlassen.DerKun-
de istverantwortlich fürdieordnungsgemäßeAnbindungder
KundenanlagenandasONT.DieStadtwerkebehaltensichvor,
dieKundenanlageaufeinwandfreieAusführungundEinhaltung
aller technischen Vorschriften zu überprüfen. Die Anbindung
derKundenanlageistnurzulässig,wenndiesesichinordnungs-
gemäßem und sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand
befindetunddieEN-,VDE-Bestimmungen,TABundsonstigen
einschlägigenVorschrifteneingehaltenwerden.
6)AnlagenundEmpfangsgerätesindsozubetreiben,dassStö-
rungenandererKundenundstörendeRückwirkungenaufEin-
richtungenvondenStadtwerkenoderDritter,ausgeschlossen
sind.VorBeginnderArbeitensinddiesevomKundengegenüber
den Stadtwerken anzumelden und ihre Ausführung mit den
Stadtwerkenabzustimmen.AnzumeldensindalleNeuanlagen
undErweiterungenbestehenderAnlagen.
7)DieSignalspannungwirdnurfürdieeigenenZweckedesKun-
denmitdemnotwendigenSignalpegelfüreineAnschlussdose
zurVerfügunggestellt.DieWeiterleitunganDritteistunzulässig.

§ 7 Leistungsumfang 
1)Netzabschlussgerät,imfolgendenRouter(Fritz!Boxo.ä.)ge-
nannt: 
a)DieStadtwerkeüberlassendemKunden fürdieDauerdes
Vertragsverhältnisses einen Router, der den Zugang zum je-
weils genutztenTeilnehmernetzbietetunddenAbschluss für
dieStadtwerkebildet.BeieinemGlasfaseranschlussstellendie
StadtwerkezusätzlicheinenONTzurVerfügung.DieStromver-
sorgung für diese Endgeräte ist durch den Kunden bereitzu-
stellen.DerRouterermöglichtdieAnschaltungvongeeigneten
Telekommunikationsendgeräten zurÜbertragungvonSprache
undDaten(z.B.Telefon,PC).DieÜbergabepunktezwischenden
StadtwerkenunddemKundensinddieLAN-Schnittstelle(n)des
RoutersfürdenInternetdienstunddieTelefonschnittstellenfür
denTelefondienst.DieVerantwortungfürdieAnschaltungvon
Endgeräten, z. B. Telefonen an diesem Übergabepunkt liegt
beimKunden.DerRouterkannzusätzlicheLeistungsmerkmale
(z.B. WLAN, DECT, ISDN-kompatible Schnittstelle) beinhalten.
diederKundenutzenkann.EsbestehtjedochkeinAnspruchauf
BereitstellungeinesbestimmtenRouters.BeiAnschaltungeines
nicht von den Stadtwerken überlassenen Routers, stellen die
StadtwerkedemKundendieKonfigurationsdatenzurVerfügung
(freie Routerwahl). Eine störungsfreie Nutzung des Stadtwer-
ke-Anschlussesistdamitnichtgewährleistetundresultierende
EntstörmaßnahmenwerdendemKundeninRechnunggestellt.
b)ÜberlassendieStadtwerkedemKundenimRahmendesVer-
tragesEndgerätezurNutzung,soverbleibendieseimEigentum
derStadtwerkeundmüssennachVertragsendeaufKostendes
KundenandieStadtwerkezurückgesandtwerden.ZumBetrieb
dieser EndgerätedürfenausschließlichBetriebsmittelundZu-
behörverwendetwerden,dievondenStadtwerkenoderdem
HerstellerderEndgerätezurVerwendungempfohlenwerden.
Die überlassenen Endgeräte sind pfleglich zu behandeln. Der
Kundehaftet für jedevon ihmodervonDrittenverschuldete
Beschädigung.fürdieereinzustehenhat.Instandhaltungs-und
Instandsetzungsarbeiten an überlassenen Endgeräten dürfen
ausschließlichvondenStadtwerkendurchgeführtwerden.Die
StadtwerkesindhierzuberechtigtperFernwartungKonfigurati-
onenundFirmware-UpdatesaufdemEndgerätdurchzuführen.
DerKundeverpflichtetsich,dasEndgerätausschließlichmitvon
denStadtwerkenzugelassenerFirmwarezubetreiben.Einstel-
lungenfürdenInternetzugangundTelefonie(SIP-Account)wer-
denaustechnischenGründenundzurSicherstellungderQuali-
tätundVerfügbarkeitderangebotenenDiensteexklusivvonden
Stadtwerkenadministriertund sind fürdenKundengesperrt;
die Einrichtung von SIP-Accounts durch den Kunden ist nicht
möglich.DieStadtwerkehaltendieüberlassenenEndgerätein
Stand,soweitdieauftretendenStörungenbeiordnungsgemä-
ßemGebrauch entstanden sind. Reklamiert der Kunde einen

Fehler eines Endgerätes, überprüfen die Stadtwerke dessen
Funktionsfähigkeit. IstdasGerätdefekt,wirddemKundenein
Austauschgerätzugesandt.DerKundeistverpflichtet,dasdefek-
teEndgerätunverzüglichandieStadtwerkezurückzusenden.Ist
dasGerätbeiEinlieferungzurÜberprüfungfunktionsfähigoder
istderFehleraufeinVerschuldendesKundenzurückzuführen,
sind die Stadtwerke berechtigt, die durch die Überprüfung/
Reparatur anfallenden Kosten demKunden nachAufwand in
Rechnungzustellen.DieStadtwerkesindberechtigt,dasdem
KundenüberlasseneEndgerätdurcheingleichwertigesErsatzge-
rätzuersetzen,wenntechnischeoderbetrieblicheGründedies
erforderlich machen. 
c)DemKundenwirdderRoutervorSchaltungdesAnschlusses
von den Stadtwerken zugesandt. Die Installation des Routers
istnichtBestandteilderLeistungenderStadtwerkeunddamit
durchdenKundenselbstvorzunehmen.

2)Internetzugang
a)DieStadtwerkestellendemKundenimRahmendertechni-
schenundbetrieblichenMöglichkeitenübereinefunktionstüch-
tigeSchnittstelledenZugangzumInternetzurVerfügung,um
demKundendieÜbermittlungvonDatenzuermöglichen.
b)DerKundehatsichselbstdieweiternotwendigetechnische
Ausstattung (internetfähiger PC, Browser-Programm etc.) zu
besorgen und zu unterhalten. Die Stadtwerke sind lediglich
verpflichtet,demKundendenZugangzueinemInternetknoten-
punktzuverschaffenbzw.dieverschiedenenNutzungsmöglich-
keitendesInternetszuvermitteln.DerZugangwirdübereinen
Glasfaseranschlussrealisiert.AlleInformationen,diederKunde
über das Internet abruft, sind, soweit nicht im Einzelfall an-
derweitigvondenStadtwerkengekennzeichnet,fremdeInfor-
mationen,dievondenStadtwerkennichtgeprüftwerden.Die
Stadtwerke übernehmen für fremde Informationen keinerlei
Haftung.
c) Bei den produktabhängigen Angaben zur Übertragungs-
geschwindigkeit im Down- und Upload (Empfangen und
Senden) handelt es sich um netzinterne Geschwindigkeiten,
welchedieNetzederStadtwerkebeieinemgewöhnlichenNut-
zungsverhaltensämtlicherKundenvondenStadtwerkendem
einzelnenKundenermöglichen.FernergeltendieAngabennur
fürdieDatenübertragunginnerhalbdesNetzesderStadtwerke
biszumerstenÜbergabepunktzurnächsthöherenNetzebene.
d)DerZugangzumZugangsknotenunddamitzumInternetso-
wiediesonstigeNutzungdervondenSatdtwerkenangebote-
nenDienstewirddemKundenüberdievondenStadtwerken
zugelassenen, registrierten und bei Vertragsabschluss an den
Kundenggf.überlassenenHardwarekomponentensowiedurch
persönlichePasswörterundggf.Teilnehmer-undMitbenutzer-
Nummerngewährt.PersönlichePasswörtersindvertraulichzu
behandeln.DerKundemusseinPasswortwählen,dassowohl
Groß- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen und Ziffern
enthält.Weitere InformationenzurWahleines sicherenPass-
wortesfindensichetwaunterwww.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/
DE/Empfehlungen/Passwoerter/passwoerter_node.html.
DasPasswortistgeheimzuhaltenundvondemKundenzurSi-
cherheit inregelmäßigenAbständenzuändern.DerKundeist
insbesonderedannzueinerunverzüglichenÄnderungdesPass-
wortesverpflichtet,wenndieVermutungbesteht,einNichtbe-
rechtigterkönnteKenntnisvondemPassworterlangthaben.So-
fernderKundeWireless-LAN-GeräteandenInternetzugangder
Stadtwerkeanbindet,haterdiesesdurcheinüblichesaktuelles
Verschlüsselungssystem(etwaWAP)zusichernundfernernur
zuseinemHaushaltgehörigenPersonenhierüberZugangzum
Internetzuermöglichen.DasPasswortfürdasVerschlüsselungs-
systemmussderKundeinregelmäßigenAbständenändern.
e)DerKundewirdDatenausschließlichunterNutzungderinder
ProtokollfamilieTCP/IPverabschiedetenStandardsübermitteln.
DieStadtwerkesindnichtverpflichtet,demKundenIP-Adress-
räumedauerhaftzuüberlassen.
f)DieStadtwerkesindnichtzurErrichtungbesondererSchutz-
systemegegendenmissbräuchlichenZugriffDritteraufInhalte
derpersönlichenHomepageverpflichtet.DieÜbertragungvon
DatenüberundderAbruf vonDaten ausdem Internetbirgt
GefahrenfürdieDatensicherheitund-integritätsowiediean-
geschlossenenEndgeräte.DieStadtwerkehabenhieraufkeinen
Einfluss. Es liegt im Verantwortungsbereich des Kunden, sich
gegendieseGefahrenzuschützen(wiez.B.mittelsFirewallund
RouterundVirenscanner).
g) Die Stadtwerke sind berechtigt, ohne Ankündigung den
InternetzugangdesKundeneinmal innerhalbvon24Stunden
kurzfristig zu unterbrechen. Eine sofortigeWiedereinwahl ist
möglich.

3) Telefonie 
a) Die Stadtwerke ermöglichen dem Kunden Zugang zu dem
Telekommunikationsfestnetz der Stadtwerke. Verbindungen
zu Festnetzen anderer Betreiber sowie zu Mobilfunknetzen
andererBetreiber.DieStadtwerkestellendemKundenjenach
Vertragsgestaltung zwei Gesprächskanäle mit einer Rufnum-

mer(SIP-Account)zurVerfügung.DieÜbertragungimNetzder
StadtwerkeerfolgtaufBasisdesInternet-Protokolls(IP).DieNut-
zungerfolgtausschließlich statisch,einenomadischeNutzung
istnichtmöglich.GegenüberStandard-ISDN-Anschlüssenkann
dieFunktionalitätimEinzelfalleingeschränktsein.DerKundeist
fürdietechnischeAusstattung(insbesondereeigeneEndgeräte)
ausschließlichselbstverantwortlich.PreselectionsowieCall-by-
CallunddieAnwahlbestimmterSonderrufnummernsindnicht
möglich. Die Stadtwerke behalten sich vor, die Abrechnung
derNutzungvonTelefondienstenund -services, insbesondere
RufnummernderVorwahl „0900“durchexterneDienstleister
vornehmenzulassen.InsbesondereRufnummernmitderVor-
wahl„0900“sindgenerellgesperrtundkönnenaufschriftlichen
AntragdesKundenkostenfreifreigeschaltetwerden.ImRahmen
derbestehendentechnischenMöglichkeitenwerdendieStadt-
werkeaufWunschundnachschriftlichemAntragdesKunden
weitereRufnummernbereichegemäßPreislistenetzseitigsper-
ren. 
b)Sprachverbindungen insdeutscheFestnetzsindalsFlatrate
imGrundpreisenthalten.AusgenommensindVerbindungenins
Mobilfunknetz,zuSonder-undService-Rufnummern,zuDaten-
undOnlinediensten,zuEinwahlrufnummerngemäßBlacklist,zu
Rufnummern der Gasse 032x sowie dauerhafte Anrufweiter-
schaltungenundRückruffunktionen.DieseVerbindungenwer-
dengemäßPreislisteberechnet.DerAnschlussdarfnichtvon
MassenkommunikationsdienstenundÜberwachungs-undKon-
trollfunktionengenutztwerden.BeimissbräuchlicherNutzung
sinddieStadtwerkeberechtigt,dasVertragsverhältnisaußeror-
dentlichzukündigenundvomKundeneineSchadenspauschale
inHöhevon500Eurozuverlangen.DemKundenbleibtesun-
benommennachzuweisen,dasskeinodereingeringererScha-
den entstanden ist. Weitergehende Schadenersatzansprüche
der Stadtwerke bleiben unberührt. Datenübertragungen und
InterneteinwahlüberdieSprachkanälesindderzeitnichtmög-
lich.DieVerfügbarkeitderTelefondienstleistungenkanndurch
dieLeistungsmerkmale,diezwischendenaneinerVerbindung
beteiligtenNetzbetreibernvereinbartsind,eingeschränktsein.
c) Einzelverbindungsnachweis (EVN): Auf Wunsch erhält der
Kunde eine Aufstellung aller zur Abrechnung relevanten Ver-
bindungeninzeitlicherAbfolge.Verbindungen,dieBestandteil
einerFlatratesind,oderkostenfreieVerbindungen,z.B.0800,
werdengrundsätzlichnichtimEinzelverbindungsnachweisauf-
geführt. Die Zielrufnummern der Verbindungen werden ent-
sprechenddemWunschdesKundenentwederumdieletzten
dreiZiffernverkürztoderinvollständigerLängeangegeben.Aus
datenschutzrechtlichenGründenwerdenVerbindungenzube-
stimmtenPersonen,BehördenundOrganisationenohneAnga-
bederZielnummerineinerSummezusammengefasst.AlleVer-
bindungsdatenwerdenvondenStadtwerkenspätestenssechs
Monate nach Rechnungsversand gelöscht, sofern nicht aus
datenschutzrechtlichenGründenoderaurWunschdesKunden
einefrühereLöschungerfolgt.EinelängereSpeicherungerfolgt
nur,wennEinwendungengegendieRechnungerhobenwurden.
SiehehierzuunsereDatenschutzhinweise.
d)ImRahmeneinermöglichenRufumleitungsichertderKun-
dezu,dassderInhaberdesjenigenAnschlusses,zudemAnrufe
weitergeschaltet werden sollen, damit einverstanden ist und
seinerseitskeineRufumleitungeingelegthat.
e) Der Kundemuss Änderungen von Teilnehmerrufnummern
hinnehmen, wenn diese durch Maßnahmen oder Entschei-
dungenderBundesnetzagenturgegenüberdemAnbieterver-
anlasst sindoderdie ZuteilungaufgrundunrichtigerAngaben
desKundenerfolgtist.
f)DieStadtwerketragenimRahmenseinerbestehendentech-
nischen, rechtlichen und betrieblichen Möglichkeiten dafür
Sorge,dassderKundegemäßdengesetzlichenRegelungenauf
WunschdiedemKundendurchdieStadtwerkezugeteilteoder
voneinemanderenTelekommunikationsanbietermitgebrachte
FestnetzrufnummerimFalleeinesWechselsvondenStadtwer-
kenzueinemanderenTelekommunikationsanbieterbeiVerblei-
benamselbenStandort zudemneuenAnbietermitnehmen
kann.BeiderKündigungdesVertragesmitdenStadtwerkenbe-
stätigendieStadtwerkedieKündigungschriftlichmitdemHin-
weis,dassderKundebzw.seinneuerKommunikationsanbieter
spätestenseineWochevorVertragsendebekanntgebenmuss,
obderKundedieRufnummerbeibehaltenmöchte.Unterlässt
derKundedies,sosinddieStadtwerkeberechtigt,dieNummer
fürdenFall,dasssiedemKundenausdemNummernblockder
Stadtwerkezugeteiltwurde,aneinenanderenKundenzuverge-
ben,fürdenFall,dasssiedemKundenausdemNummernblock
eines anderen Telekommunikationsanbieters zugeteilt wurde
undderKundemitdieserNummerzudenStadtwerkengewech-
seltist,andiesenursprünglichenTelekommunikationsanbieter
zurückzugeben.
g)Auf schriftlichenAntragdesKunden tragendieStadtwerke
dafürSorge,dassderKundeunentgeltlichmitNamen,Anschrift,
BerufundBranchesowieRufnummerinöffentlichegedruckte
oder elektronische Teilnehmerverzeichnisse eingetragen wird.



Dabei kann der Kunde bestimmen,welche Angaben in den
Verzeichnissenveröffentlichtwerdensollen.DerKundekann
auchfestlegen,dassnureinverkürzterEintrag(beschränktauf
NameundersteRufnummer)erfolgensoll.SofernderKunde
mit einem Eintrag in ein Teilnehmerverzeichnis einge tragen 
ist,dürfendieStadtwerkeüberdieRufnummerAuskunfter-
teilen,sofernderKundedemnichtwidersprochenhat.Nach
EingangeinesWiderspruchswerdendieStadtwerkedieRuf-
nummerdesKundenunverzüglichmiteinemSperrvermerkfür
dieRufnummernauskunftversehen.ÜberdieRufnummer,des
KundenkönnenunterRückgriffaufdieAngabeninTeilnehmer-
verzeichnissenNameoder,NameundAnschrifterfragtwerden
(sog.Inverssuchebzw.Rückwärtssuche).Dielnverssuchewird
nuraufKundenwunschfreigegeben.DerKundekannderEr-
teilungvonAuskünftenimRahmenderlnverssuchejederzeit
widersprechen.NachEingangeinesWiderspruchswerdendie
StadtwerkedieRufnummerdesKundenunverzüglichmitei-
nemSperrvermerkfürdielnverssucheversehen.EineAuskunft
über die Rufnummer hinaus (sogenannte Komfortauskunft)
erfolgtnur,wennderKundehierineingewilligthat.EineKom-
fortauskunft umfasst grundsätzlich sämtliche Angaben, die
in Teilnehmerverzeichnissen eingetragen sind, also z.B. auch
BerufoderBranche.DieEinwilligung indieKomfortauskunft
kann jederzeit widerrufen werden. Die Stadtwerke werden
die Einwilligung bzw. einen etwaigenWiderruf unverzüglich
vermerken. 
h)NotrufbeiStromausfall:BeiStromausfall kanndasAbset-
zeneinesNotrufesüberdieRufnummern110und112nicht
gewährleistetwerden.
i)OptionISDN-kompatibleFunktionalität -UpdateaufFritz!-
Box7490o.ä.:AnstelledesStandard-RouterserhältderKun-
de einen Router mit SO-Schnittstelle zur Anschaltung von
ISDN-Endgeräten. Der Anschluss wird als IP-Anschluss über
das Stadtwerke Next-Generation-Network (NGN) realisiert;
einISDN-Basisanschluss(DSS1)mitamtsseitigerSignalisierung
der ISDN-Leistungsmerkmale über denD-Kanal ist nicht Be-
standteildiesesVertrages.Ausggf.resultierendenEinschrän-
kungen beim Betrieb von ISDN-Geräten entsteht für den
KundenwedereinAnspruchaufMinderung,Erstattungoder
Schadensersatz,nocheinRechtzurKündigungauswichtigem
Grund.Sonderanschaltungenwiez.B.Alarmanlage,Hausnot-
ruf,Fernabfragesystem.DervondemAnbieterzurVerfügung
gestellteAnschlusseignetsichnichtfürdenEinsatzmiteiner
Alarmanlage, innerhalb eines Hausnotrufsystems, innerhalb
einesFernabfragesystemsfürGasanlagenoderandereVersor-
gungseinrichtungen.Nichtmöglich ist es außerdem:Dienste
zunutzen,dieeinenISDN-D-KanalzurÜbertragungvonSteu-
erinformationen voraussetzen; Telefaxe nach den Standards
G3-modifiziert undG4 zu versenden; ISDN-TK-Anlagen über
HDLCTransparentoderX75fernzuwarten;einVirtualPrivate
Network(VPN)überPoint-to-PointTunnelingProtocol.

4)TV-undRundfunkdienste
a) Die Stadtwerke übergeben am ONT Rundfunksignale für
Radio- und Fernsehprogramme, die von technischen Rund-
funksendernausgesendetwerdenundamOrtderzentralen
Empfangseinrichtungen der Stadtwerkemit herkömmlichem
Antennenaufwand in technisch ausreichende,Qualität emp-
fangbar sind (Grundversorgung) und/oder je nach Vertrags-
typdieErweiterungumzusätzlicheanalogeunddigitalePro-
gramme, sowie Pay-TV-Programme und interaktive Dienste.
EinAnspruchaufAusstrahlungeinesbestimmtenProgramms
außerhalbderGrundversorgungbestehtnicht.DieAnzahlder
demKundentatsächlichzurVerfügungstehendenRadio-und
Fernsehprogramme istabhängigvondem jeweilsgewählten
Produkt der Stadtwerke. Der Kunde ist selbst für den ord-
nungsgemäßen Zustand der Kundenanlage verantwortlich.
DerEmpfangeinigerProgramme(HDundPay-TV)selltneben
einer SmartcardeinCI+Modul bzw. einenDVB-C-Kabelrecei-
vervoraus.SoferndieStadtwerkePay-TV-ProgrammeundVi-
deo-on-Demand-Diensteanbieten,erfolgtdieNutzungdurch
den Kunden nur gegen ein gesondertes Entgelt gemäß den
jeweilsgültigenPreisverzeichnissen.DieStadtwerkesindnicht
fürdieInhaltedervonDrittenveranstaltetenProgrammever-
antwortlich, sondernübermittelndiesenurzudemKunden.
DieStadtwerkebahaltensichvor,auszwingendentechnischen
oder betrieblichenGründen im jeweils unbedingt erforderli-
chenunddemKundenzumutbarenUmfang,etwabeisender-
seitigbedingtenÄnderungen,bei Beschränkungenoder Ein-
stellungvonProgrammen,auslizenzrechtlichenGründen,bei
Gesetz-oderRechtspechungsänderungensowiebeiEntschei-
dungenvonVerwaltungsbehörden,wieetwaderLandesme-
dienanstalten, das Programmangebot, die einzelnen Kanäle,
sowiedieNutzungdereinzelnenKanälezuergänzen,zuerwei-
tern,oderzuverändern.DerKundewirdvondenStadtwerken
unverzüglichüberbevorstehendeÄnderungeninformiert.Der
KundehatdasRechtdenbetroffenenRundfunkdienstbinnen
sechs Wochen nach Zugang der Information zu kündigen.
SprichtderKundedieKündigungwirksamaus,sowirdihmdas

EntgeltfürdenbetroffenenRundfunkdienstfürdenZeitraum
abWirksamwerdenderÄnderungbiszurVertragsbeendigung
nichtinRechnunggestellt.
b)DerKundehatseinePflichtzurErbringungdesRundfunk-
beitrages gegenüber der zuständigen Landesrundfunkanstalt
selbstständigzuerfüllen.

5)Verfügbarkeit
Soweit nichts anderes vereinbart ist, haben derNetzzugang
und die Verbindungsleistungen für die Dienste Telefonie,
Internet und Fernsehen eine mittlere Verfügbarkeit von 97
Prozent gemittelt über einen Zeitraum von 365 Tagen. Ein-
schränkungen infolge der regelmäßig erforderlichen War-
tungsarbeiten bleiben bei der Berechnung unberücksichtigt.
DieStadtwerkekönnenDienstevorübergehendunterbrechen,
in der Dauer beschränken oder einstellen, soweit dies aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit, aufgrund gesetzlicher
Vorgaben,derSicherheitdesNetzbetriebs,derAufrechterhal-
tung det Netzintegrität, der Vermeidung schwerwieegender
StörungendesNetzes,der InteroperabilitätderDienste,des
Datenschutzes oder zur Vornahme betriebsbedingte, oder
technisch not wendiger Arbeiten erforderlich ist. 

6)Entstörung
Die Stadtwerke beseitigen Störungen ihrer technischen Ein-
richtungen im Rahmen der bestehenden technischen und
betrieblichenMöglichkeiten.AnnahmederStörungsmeldung
& Servicebereitschaft: Mo-Fr, 8-16 Uhr, mit Ausnahme der
gesetzlichen Feiertage. Die Entstörfrist beträgt in der Regel
24 Stunden; siewird außerhalbder Servicebereitschaftaus-
gesetztundmitBeginndernächstenServicebereitschaftfort-
gesetzt; sieendetdurchRückmeldungnachBeseitigungder
Störungbzw.mitVersanddesAustauschgerätesoderdessen
Bereitstellung zur Abholung. Planmäßige Wartungsarbeiten
fürdieErbringungderDienstleistungwerdenindenWartungs-
fensternwerktagsvon2-7Uhrdurchgeführt.EineNichtverfüg-
barkeitindiesemZeitraumgiltnichtalsStörung.

7)KostenfreieZusatzleistungen derStadtwerkesindnichtVer-
tragsbestandteil,sodassdieStadtwerkedieseLeistungennach
freiemErmessenändernodereinstellenkönnen,soweitessich
nichtumnachdemTKGverpflichtendfestgelegteLeistungen
handelt.AnsprüchedesKundenergebensichhierausnicht.

§ 8 Pflichten des Kunden
1)DerKunde istverpflichtet, indemAuftragzumAbschluss
desVertrageswahrheitsgemäßeAngabenzuseinenDatenzu
machen.DerKundemussjeglicheÄnderungderDatenunver-
züglich bekannt geben. 
2)DerKundestelltdenStadtwerkenunentgeltlichdiefürdie
InstallationunddenBetriebderfürdieInanspruchnahmeder
Dienste erforderlichen technischen Einrichtungen und erfor-
derlichen Informationen, eigene notwendige Einrichtungen,
geeignete Aufstellungsräume sowie Elektrizität und Erdung
zurVerfügungundhältdiesewährendderVertragslaufzeitim
funktionsfähigenundordnungsgemäßenZustand.
3)DerKundeverpflichtetsich,dietechnischenEinrichtungen
von den Stadtwerken vor unbefugten Eingriffen Dritter zu
schützen,selbstkeinerleiEingriffevorzunehmensowieMängel
oderSchädendenStadtwerkenunverzüglichanzuzeigenund
alleMaßnahmenzu treffen,diedieFeststellungderMängel
oderSchädenundihreUrsachenermöglichenoderdieBeseiti-
gungderStörungerleichternundbeschleunigen.NachZugang
einerStörungsmeldungsinddieStadtwerkezurunverzüglichen
StörungsbeseitigungimRahmendertechnischenundbetrieb-
lichenMöglichkeitenverpflichtet.DerKundehatMitarbeitern
bzw.ErfüllungsgehilfenvondenStadtwerkennachAnmeldung
jederzeitZutrittzudentechnischenEinrichtungenzugewäh-
ren,soweitdiesfürdieErbringungderDiensteerforderlichund
fürdenKundenzumutbarist.DerKundehatAufwendungen
fürdieÜberprüfungdertechnischenEinrichtungenzuzahlen,
wennsichherausstellt,dasskeinevondenStadtwerkenzuver-
tretendenStörungendertechnischenEinrichtungenderStadt-
werkevorliegenoderderKundedieUrsachefürdieStörung
selbst verschuldethat.DerKunde istberechtigt,nachzuwei-
sen,dassdieStadtwerkekeinenSchadenerlittenhatodernur
eingeringererSchadeneingetretenist.DerKundehatkeinen
AnspruchaufErstattungvonAufwendungen,diedurcheine
eigene oder von Dritten durchgeführte Störungsbeseitigung
entstandensind,soweitsichdieStadtwerkenichtmitderBe-
seitigungderStörunginVerzugbefinden.
4) Der Kunde verpflichtet sich, die Dienste der Stadtwerke
bestimmungsgemäß,sachgerechtundimRahmendergelten-
denRechtsvorschriftenderBundesrepublikDeutschlandund
nichtmissbräuchlichzunutzen,insbesondere
• hatderKundedieÜbersendungundÜbermittlungun-

aufgeforderter oder gesetzlich verbotener lnformatio-
nen,SachenundsonstigenLeistungenzuunterlassen;
sowie keine rechts- oder sittenwidrigen Inhalte anzu-

bietenoderbereitzuhalten,diezumBeispielzumRas-
senhass aufstacheln, Gewalt oder Krieg verherrlichen
oderverharmlosen,anderezuStraftatenanleiten,die
sexuellanstößigoderpornographischsind,diedieWür-
dedesMenschenmissachten,geeignetsind,Kinderund
Jugendlichesittlichschwerzugefährdenoderinihrem
Wohlzubeeinträchtigen;

• keine belästigenden und bedrohenden Anrufe zu un-
ternehmen;

• die Netzkapazität des Telekommunikationsnetzes der
Stadtwerkenichtzuüberlasten;

• keineViren,Werbesendungen,Kettenbriefeodetsonst
belästigendeNachrichtenzuübertragen;

• keine E-Mails an eine Vielzahl von Empfängern ohne
deren Einwilligung („Spam-Mails“) zu versenden und
keineE-Mails,dienichtandenKundenadressiertsind,
abzufangenoderdieseszuversuchen.

5) Soweit eine Flatrate Vertragsinhalt ist, ist der Kundemit
Rücksicht auf alle anderen Teilnehmerder Stadtwerke-lnfra-
strukturverpflichtet,diesemaßvollzunutzen(FairUsage).Die
FlatratedarfnichtzugewerblichenZweckengenutztwerden.
DerKundeistfürsämtlichevonihmunterNutzungderDienste
derStadtwerkeverbreiteten,zugänglichgemachtenund/oder
empfangenenInformationenselbstverantwortlich.
6)DerKundehatsicherzustellen,dassKindernundJugendli-
chenunter18JahrenkeinZugangzuihremAlternichtange-
messenenAngebotengewährtwird.
7)DerKundeverpflichtetsichdieInstandhaltungs-undÄnde-
rungsarbeiten an technischen Einrichtungen der Stadtwerke
ausschließlichvondenStadtwerkenbzw.derenErfüllungsge-
hilfendurchführenzulassen.
8) Der Kunde hat sicherzustellen und steht dafür ein, dass
sämtlicheVerpflichtungenauchvonDritteneingehaltenwer-
den,diedievertragsgegenständlichenDiensteüberdieKen-
nungdesKundeninAnspruchnehmen.
9) Der Kunde ist verpflichtet, die Stadtwerke unverzüglich
nach Kenntnisnahme von Eigentumsbeeinträchtigungen
an den im Eigentum der Stadtwerke stehenden Einrichtun-
gen mitzuteilen. Der Kunde haftet bei Verschulden für die
Eigentumsbeeinträchtigungen.DiebeimKunden installierten
und im Eigentum der Stadtwerke stehenden Einrichtungen
sindnachdemEndederVertragslaufzeitdesKundenbeiden
Stadtwerken abzugeben oder zurückzusenden. Soweit es
eforderlichundfürdenKundenzumutbarist,wirdderKunde
unverzüglich nach Beendigung des Vertrags den Zugang zu
dentechnischenEinrichtungenzumZweckederDeinstallation
gewähren.
10) Der Kunde darf Dritten die vertraglichen Dienste nicht
ohnevorherigeschriftlicheZustimmungvondenStadtwerken
zurständigenAlleinnutzungüberlassenundkeineDienstleis-
tungenaufBasisderDienstederStadtwerkebereitstellen.Die
nichtgenehmigteNutzungsüberlassungundderungenehmig-
teWeiterverkaufberechtigendieStadtwerkenacherfolgloser
Abmahnungzu,fristlosenKündigung.WlirddieNutzungdurch
Drittegestattet,hatderKundedieDrittenindieordnungsge-
mäßeNutzungderDienstleistungeneinzuweisen.DerKunde
istzumAusgleichallerEntgeltefürDienstesowiezumErsatzal-
lerSchädenverpflichtet,diedurchdiebefugteoderunbefugte
NutzungderLeistungendurchDritteentstandensind,soweit
erdieNutzungzuvertretenhat.InnerhalbseinesVerantwor-
tungsbereichsobliegtdemKundenderNachweis,dasserdie
Nutzungnichtzuvertretenhat.
11)AufVerlangenderStadtwerkehatderKundedieVorlage
einesAntragesdesdinglichBerechtigteneinesGrundstückes
(z.B.Eigentümer)aufAbschlusseinesVertrags zueinerNut-
zungdesGrundstückesnachderAnlagedes§45aTKGvorzule-
gen.SolltederKundedenAntragnichtinnerhalbeinesMonats
vorlegen oder ein bestehender Nutzungsvertrag durch den
dinglichBerechtigtengekündigtwerden,könnendieStadtwer-
kedenVertragfristloskündigen.DerKundehatdasRechtzur
fristlosenKündigung,soweitdieStadtwerkedenvorgelegten
AntragnichtinnerhalbeinesMonatsdurchÜbersendungdes
vondenStadtwerkenunterschriebenenVertragsannimmt.

§ 9 Sperre 
1)DieStadtwerkesindberechtigt,dieInanspruchnahmeder
vertraglichenLeistungendurchdenKundenganzoderteilwei-
sezusperren,wennderKundemiteinemBetraginHöhevon
mindestens75,00EuroinVerzug,einegegebenenfallsgeleis-
teteSicherheitverbrauchtistunddieStadtwerkedemKunden
dieseSpertemindestenszweiWochenzuvorschriftlichunter
HinweisaufdieMöglichkeit,RechtsschutzvordenGerichtenzu
suchen,angedrohthat.BeiderBerechnungderHöhedesBe-
tragsbleibennichttitulierteForderungen,diederTeilnehmer
form-und fristgerechtund schlüssigbegründetbeanstandet
hat,außerBetracht.
2)DieStadtwerkekönneneineSperreebenfallsdurchführen,
wenn wegen



einer im Vergleich zu den vorangegangenen sechs Abrech-
nungszeiträumen besonderen Steigerung des Verbindungs-
aufkommensauchdieHöhederEntgeltforderungderStadt-
werke in besonderem Maße ansteigt und Tatsachen die
Annahme rechtfertigen,dassderKundebeiAbwarteneiner
späterenDurchführungderSperreEntgeltfürdieinderZwi-
schenzeiterbrachtenLeistungennicht,nichtvollständigoder
nicht rechtzeitigentrichtenwird, geleisteteSicherheitenver-
brauchtsindunddieSperrenichtunverhältnismäßigist.

3)DieStadtwerkekönneneineSperredesTelefonanschlusses
zudembeimissbräuchlicherNutzungoderbeiVerstoßgegen
gesetzli che Verbote vornehmen. 
4)ImFalleinerSperreistderKundeweiterhinzurZahlungder
Entgelteverpflichtet.
5)§108Abs.1TKG(„Notruf“)bleibtunberührt-diesbedeutet,
dassderKundeauchimFalleeinerSperreweiterNotrufenach
denhierfürgeltendenBestimmungenausführenkann.

§ 10 Haftung
1) Halten die Stadtwerke die wichtigsten technischen Leis-
tungsdatenihrerLeistungennichtein,soergebensichetwaige
Entschädigungs-undErstattungsregelungenausdeneinschlä-
gigengesetzlichenRegelungen,insbesonderedesBürgerlichen
Gesetzbuches und des Telekommunikationsgesetzes in Ver-
bindungmitdenfolgendenBestimmungen.
2) Die Haftung für reine Vermögensschäden von den
Stadtwerken als Anbieter von öffentlich zugänglichen
Telekommunikationsdiensten wird auf einen Betrag von
12.500,00EurojeEndnutzerundaufeineGesamthaftungvon
10Millionen Euro je einheitlicher Handlung oder schadens-
verursachendem Ereignis begrenzt. Übersteigt die Summe
der Schadensersatzansprüche, die mehreren Geschädigten
aufgrunddesselbenSchadenverursachendenEreignissesge-
genüberdenStadtwerkenzustehen,dieseHöchstsumme,so
werdenalle Schadensersatzansprüche in demVerhältnis ge-
kürzt, indemdieSummeallerSchadensersatzansprüchezur
Höchstsummestehen.DieseHaftungsbeschränkunggiltnicht
beivorsätzlichemVerhalten.
3)ImÜbrigenhaftendieStadtwerkenurbeischuldhafterVer-
letzungsolcherPflichten,derenErfüllungdieordnungsgemä-
ßeDurchführungdesVertragesüberhaupterstermöglichtund
auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf,
wobeidieHaftungdannaufdenErsatzdesvertragstypischen
undvorhersehbarenSchadensbeschränktist.DieStadtwerke
haftennichtfürdiefahrlässigeVerletzungnichtwesentlicher
PflichtenausdemSchuldverhältnis,sofernnichtSchädenaus
derVerletzungdesLebens,desKörpersoderderGesundheit
oderAnsprüchenachdemProdukthaftungsgesetzberührtsich
oderGarantienbetroffensind.
4) Bei Leistungseinschränkungen oder Diensteinstellungen,
insbesondere zeitweisen Störungen oder Unterbrechungen
derLeistungenderStadtwerke,dieaufgrundhöhererGewalt
eintreten, haften die Stadtwerke nicht. Als höhere Gewalt
gelten alle von den Stadtwerken nicht zu vertretenden, un-
vorhersehbaren,unvermeidbarenundaußerhalbdesEinfluss-
bereichs der Stadtwerke liegenden Leistungshindernisse. Zu
diesenEreignissenzähleninsbesondereNaturgewalten,Feuer,
behördliche Anordnungen, Arbeitskampfmaßnahmen, die
auchinDrittbetriebenstattfindenkönnen,undeineUnterbre-
chungderStromversorgung.
5) Soweit für die Erbringung der Dienste der Stadtwerke
ÜbertragungswegevonDrittenzurVerfügunggestelltwerden
müssen, übernehmen die Stadtwerke keine Gewährleistung
für die ständige Verfügbarkeit solcher Telekommunikations-
netze und Übertragungswege und damit für die jederzeiti-
ge Erbringung der Dienste. Bei bestimmten Produkten, wie
z. B. den Sprachflatrates, kannes aufgrundder verfügbaren
Übertragungswege im internationalenVerkehr zu Einschrän-
kungeninderSprachqualitätbzw.derübermitteltenDienste
sowiebeimVerbindungsaufbaukommen.
6)DieHaftungfürDatenverlustewirdaufdentypischenWie-
derherstellungsaufwandbeschränkt,derbeiregelmäßigerund
Gefahr entsprechender Ausfertigung von Sicherungskopien
eingetretenwäre.DieStadtwerkehaftennichtfürdenInhalt
derdemKundenübermitteltenDaten.
7) Vorstehende Haftungsbestimmungen gelten auch für die
Haftung etwaiger Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen von
den Stadtwerken
8)DerKunde istverpflichtet,angemesseneMaßnahmenzur
SchadensabwehrundzurSchadensminderungzutreffen.

§ 11 Vertragslaufzeit, Kündigung 
1) Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 12 Monate, soweit
keine andere vertragliche Regelung getroffen wurde. Das
Vertragsverhältnis kann von beiden Parteien mit einer Frist
von dreiMonaten zum Ende der Vertragslaufzeit gekündigt
werden.ErfolgtkeineKündigung,verlängertsichderVertrag
jeweilsumdreiMonateunddieKündigungsfristreduziertsich

aufeinenMonat.
2)BefindensichdieStadtwerkemitdemgeschuldetenDienst
inVerzug,kannderKundedenVertragkündigen,sobalddie
von dem Kunden gesetzte Nachfrist von mindestens zehn
WerktagenvondenStadtwerkennichteingehaltenwurde.
3)Das Recht zur fristlosen Kündigung auswichtigemGrund
bleibt fürbeideParteienunberührt.FürdieStadtwerke liegt
einwichtigerGrundinsbesonderevor,wennderKundeseine
Zahlungen einstellt oder zahlungsunfähig ist, der Kunde für
zwei aufeinander folgendeMonatemit derBezahlungeines
nichtunerheblichenBetragesdergeschuldetenEntgelteoder
ineinemlängeralszweiMonatedauerndenZeitraummitei-
nemBetrag,derdendurchschnittlichgeschuldetenEntgelten
fürzweiMonateentspricht,inVerzugkommtoderderKunde
trotz Abmahnung schwerwiegend gegen seine vertraglichen
Pllichten verstößt,wobei die Abmahnung bei grob vertrags-
widrigem Verhalten entbehrlich ist. 
4) Kündigen die Stadtwerke das Vertragsverhältnismit dem
KundenauseinemwichtigemGrund,denderKundezuver-
tretenhat,sohabendieStadtwerkeAnspruchaufweitereZah-
lungderGebühren,dievomZeitpunktdesWirksamwerdens
deraußerordentlichenKündigungbiszumnächstenordentli-
chenKündigungsterminvondemKundenzuzahlengewesen
wären. Der Kunde kann den Nachweis erbringen, dass den
Stadtwerken ein geringerer oder kein Schaden entstanden ist. 
5)ImFalleeinesWohnsitzwechselsdesKundenläuftderVer-
tragohneÄnderungenfort,wenndieStadtwerkedenDienst
am neuen Wohnsitz unverändert gewährleisten kann. Die
StadtwerkekönnenvondemKundendieErstattungderKosten
desentstandenenAufwandesfürdenUmzugverlangen.Wird
derDienst der Stadtwerke amneuenWohnsitz des Kunden
nichtangeboten, istderKundezurKündigungdesVertrages
unterEinhaltungeinerKündigungsfristvondreiMonatenzum
EndeeinesKalendermonatsberechtigt.

§ 12 Vertragsänderungen
1)DieStadtwerkehabendasRecht,dieAGBoderdieZusatz-
bedingungen zuden jeweils angebotenen Leistungen zuän-
dern,wenndiesesauserheblichenGründenerforderlich ist.
ErheblichisteinGrundinsbesonderedann,wennDritte,von
denen die Stadtwerke zur Erbringung ihrer Leistungen not-
wendigeVorleistungenbezieht,ihrLeistungsangebotändern.
Die AGB und die jeweiligen Zusatzbedingungen können au-
ßerdemgeändertundergänztwerden,soweitdiesaufgrund
vonnachVertragsschlussentstandenenRegelungslückenoder
zurBeseitigungvonSchwierigkeitenbeiderDurchführungdes
Vertrageserforderlichist.DieskanninsbesonderederFallsein,
wennsichdieRechtsprechungändertundeineodermehrere
Klauseln dieserAGBoderder jeweiligen Zusatzbedingungen
davonbetroffensind.
2)ImFalleeinerÄnderungderAGBoderderZusatzbedingun-
genwerdendieStadtwerkeihreKundenhierübermindestens
sechs (6) Wochen vor ihrem Wirksamwerden durch eine
Änderungsmitteilunginformieren.
3) Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB
werden zum Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nicht in-
nerhalb von 30 Tagen seit Kenntnisnahme der geänderten
Geschäftsbestimmungenwiderspricht.
4)Übt der KundedasWiderspruchsrecht aus, so habendie
StadtwerkedasRecht,denVertragzudenbisherigenBedin-
gungenfortzusetzenoderdenVertragmiteinerFristvonei-
nemMonatzumMonatsendezukündigen.

§ 13 Schlichtungsverfahren 
DerKundekanndurcheinenAntragbeiderBundesnetzagen-
tur fürElektrizität,Gas,Telekommunikation,PostundEisen-
bahnen, Tulpenfeld 4, 53113Bonn, im Falle eines Streits zu
bestimmtenVerpflichtungenderStadtwerkenach§47aTKG
einSchlichtungsverfahreneinleiten.

§ 14 Sonstiges
1)fürdieÜbertragungderRechteundPflichtendesKunden
ausdiesemVertragistdievorherigeschriftlicheZustimmung
der Stadtwerke erforderlich. Die Zustimmung darf von den
StadtwerkennurbeiVorliegeneinessachlichenGrundesver-
weigert werden. 
2) Die Stadtwerke verwenden personenbezogene Daten 
des Kunden nach Maßgabe der einschlägigen datenschutz-
rechtlichen Regelungen – insbesondere des Bundesdaten-
schutzgesetzes, des Telekommunikationsgesetzes und des
TelemediengesetzessowiedesRundfunkstaatsvertrages.
3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungenganzoderteilweiseumwirksamseinoder
werden,sowirddadurchdieRechtswirksamkeitderübrigen
Bestimmungennichtberührt.
4)EsgiltdeutschesRecht.


